
Zeitschrift: Die Staatsbürgerin : Zeitschrift für politische Frauenbestrebungen

Herausgeber: Verein Aktiver Staatsbürgerinnen

Band: 26 (1970)

Heft: 11-12

Artikel: Seltsame Staatsbürgerin

Autor: Rippmann-Helbling, D. / Fontolliet, A.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-845445

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-845445
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Seltsame Staatsbürgerin

Mein Kommentar in der letzten Staats-
bürgerin zum Text «Eine zweite Frau in
den Zürcher Stadtrat», erregte die Gemü-
ter. Erfahrungsgemäss agieren ja meist
nur die Empörten. Darf ich hier feststellen,
dass über drei Spalten hin Frau Ribi-
Raschle von Frau Dr. Meyer-Fröhlich be-
stens vorgestellt wurde. In meinem nach-
folgenden Kommentar (1 Spalte) habe ich
mit keinem Wort die Qualitäten von Frau
Ribi in Frage gestellt. Wir Frauen würden
selbstverständlich gerne eine zweite Frau
im Stadtrat sehen.

Der Titel «Seltsame Staatsbürgerin»
stammt aus der Mittagsausgabe der NZZ
vom 6. XI. 70 und ist meinem Kommentar
.gewidmet'. «... Man wird vom Frauen-
stimmrechtsverein eine klare Stellungnah-
me zu den parteipolitischen Extravagan-
zen seiner sozialistischen Redaktorin er-
warten dürfen.»

Ich möchte gerne wissen, was an meinem
Kommentar sozialistisch war? Habe ich
doch lediglich festgestellt, dass die Frei-
sinnige Partei früher für Max Koller ge-
stimmt hatte und nun eine Frau aufstellt,
dass aber anlässlich der Gemeinderats-
wählen alle Frauen gestrichen worden
waren. Jedoch

geradezu unglaublich
erschien mir auf der gleichen Seite die
Ausführungen einer gewissen Melanie
Froh (vermutlich ein Pseudonym) unter
dem Titel: Politische Gleichberechtigung
um jeden Preis?

Eine Gegenstimme zum Frauenstimmrecht.
Da wird nun also von der Freisinnigen
Partei eine Frau als Stadträtin aufgestellt,
was ja nur geschehen konnte, weil wir,
dank dem jahrzehntelangen Kampf der
Frauen in Zürich das Stimmrecht haben,
und nun gibt das offizielle Organ dieser
Partei derartigen Ausführungen Raum.

Ich kann dem Autor der .Seltsamen Staats-
bürgerin' versichern, dass mich ein sol-
cher Text in der AZ ebenfalls auf die
höchste Palme getrieben hätte.

Melanie Froh, nachdem sie zuvor die
längst bekannten und widerlegten Argu-
mente gegen das Frauenstimmrecht breit-
walzt, fordert am Schluss die Männer auf,
am 14./15. November gegen das Frauen-
Stimmrecht zu stimmen: «Diesmal ist im
Namen der Gerechtigkeit und aus Staats-
politischen Gründen weder Stimmenthal-
tung noch Resignation zu verantworten.»

Die grosse Ungerechtigkeit
sieht die Schreiberin darin, dass die dies-
jährige Bundesfeier-Spende an die fünf
grössten Schweizerischen Frauenvereine
verteilt wird. Mit diesem Argument, dass
die Vereine die Spende für ihre politi-
sehen Anliegen verwenden würden, ope-
rierten unsere Gegner erfolgreich in St.
Gallen, so dass den Frauen das Stimm-
recht verweigert wurde; sie operierten da-
mit auch in Luzern, zum Glück ohne den
gleichen Erfolg! Sämtliche fünf Organisa-
tionen haben sogleich die folgende Er-
klärung an die Presse gegeben:

Erklärung über die Verwendung der Bun-
desfeierspende
Wir erklären hiermit, dass die von der
Schweizerischen Bundesfeierspende zur
Verfügung gestellten Mittel ausschliesslich
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für gemeinnützige Zwecke eingesetzt wer-
den. Eine Finanzierung politischer Propa-
ganda, insbesondere zu gunsten oder ge-
gen das Frauenstimmrecht, ist ausge-
schlössen.

Bund Schweizerischer Frauenvereine
Schweizerischer Gemeinnütziger
Frauenverein
Schweizerischer Katholischer
Frauenbund
Evangelischer Frauenbund der Schweiz
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für den Hausdienst

Wenn man unsere Behörden auch nur
von ferne ein bisschen kennt, so weiss
man ganz genau, dass sie diese Spende
nicht ohne gründliches Studium diesen
Verbänden übergeben wollen. (Sie ist
noch nicht ausbezahlt!)

Alle fünf Verbände sind sozialen Werken
verpflichtet, die eigentlich vom Staat ge-
leistet werden müssten.

Alle dort tätigen Frauen arbeiten ehren-
amtlich oder für sehr kleine Honorare,
so dass der Staat von ihnen profitiert. Fast
jeder Schweizer kommt im Laufe seines
Lebens einmal in den Genuss der sozialen
Arbeit dieser Verbände; vielleicht weiss er
dies dann nicht einmal.

Die Redaktion der Staatsbürgerin hat da-
her an die Verbände zwei Fragen gerich-
tet.

1.Weiche sozialen Werke unterhält ihr
Verband?

2. Zu welchem Zwecke werden sie die
Bundesfeier-Spende verwenden?

Als Beispiel hier die Antworten von zwei
Verbänden;

Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen-
verein
Wir sind Hilfskräfte und arbeiten alle frei-
willig, d. h. ohne Bezahlung. Wo es mög-
lieh ist, entlasten wir den Staat in perso-
neller und finanzieller Hinsicht.
Die Zentralpräsidentin:

D. Rippmann-Helbling

Welche sozialen Werke unterhält der
Schweizerische Gemeinnützige Frauen-
verein?

Die Arbeitsgebiete der Sektionen

Familienfürsorge
Mütterberatungs- und Säuglingsfürsorge-
stellen
Kinderhütedienst
Hauspflege und Gemeindekrankenpflege
Haushilfe für Alte und Gebrechliche
Mahlzeitendienst für Betagte
Ferienhilfe für Mütter
Flickhilfe für Mütter
Wöchnerinnen- und Krankenspeisungen
Wanderkörbe und Mobiliarverleih für
Säuglinge
Bescherungen
Festliche Veranstaltungen für Betagte und
langjährige Hausangestellte
Brockenstuben
Heimarbeitsvermittlung

Erziehung
Schulen (Hauswirtschaftskunde, Ausbil-
dung von Hausbeamtinnen und Haus-
Pflegerinnen)
Kindergärten (Gründung, Leitung,
Betreuung)
Tageshorte
Ferienheime für Schulkinder
Schülerverpflegungen
Hauswirtschaftliche Schulung für Frauen
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und Töchter
Mütterabende
Schülerlesestuben und Bibliotheken
Mitarbeit in Schulbehörden und
Kommissionen
Veranstaltungen zur staatsbürgerlichen
Schulung

Kurse
Kochen, Backen, Einmachen
(auch Männer- und Buben-Kochkurse)
Nähen, Flicken, Handarbeiten, Kleider-
machen, Weben, Schnitzen, Basteln,
Spielzeug anfertigen, Gartenbau,
Beerenkulturen
Säuglings- und Krankenpflege,
Kameradenhilfe

Kulturelle Bestrebungen
Literaturabende, Vorträge, Filme
Gemeinsame Besichtigungen

Mitarbeit bei Gemeinde-, kantonalen und
eidgenössischen Aufgaben
Schulpflege
Arbeitsschulkommissionen
Fürsorge- und Spitalkommissionen
Fürsorgeinstitutionen
Eidgenössische Kommissionen

Alkoholfreie Gaststätten

Gemeindestuben
Hotels
Restaurants

Heime

Krippen, Tagesheime und Kinderhorte
Kinderheime, Mädchen- und Frauenheime
Alters-, Pflege- und Alters-Wohnheime

Durchführung von gesamtschweizerischen
Aufgaben
Sammlungen
Berghilfe, Bundesfeierspende, Rotes

Kreuz, Pro Juventute, Pro Senectute,
Winterhilfe

Praktischer Einsatz in Kriegs- und Krisen-
zeiten

Eigene Werke des Gesamtvereins

Adoptivkinder-Vermittlung (1922)
Aktion Bergbevölkerung (1927)
Brautstiftung (1925)
Ehrung treuer Hausangestellter (1901)
Gartenbauschule für Töchter, Niederlenz
(1906)
Zentralblatt des Schweiz. Gemeinnützigen
Frauenvereins (1912)

Stiftungen
Schweiz. Pflegerinnenschule mit Kranken-
haus, Zürich (1901)
Ferienheime für Mutter und Kind, Sonnen-
halde, Waldstatt AR (1929)
(gemeinsam mit der Schweiz. Gemein-
nützigen Gesellschaft)

2. Zu welchem Zwecke werden Sie die
Bundesspende verwenden?

Für die Schweizerischen Werke, die es
am nötigsten haben:
ADKV, Gartenbauschule Niederlenz: Re-
novation unseres Internates: Ferienheim
Mutter und Kind.

Sodann: Starthilfen an unsere Sektionen,
die neue Aufgaben aufgreifen: Kindergär-
ten (ländliche Gegenden), Altersbetreu-
ung: eine immer grösser werdende Auf-
gäbe in Koordination mit Pro Senectute.
Wir müssen unsere Frauen aber auch im-
mer mehr schulen, damit sie den vieifälti-
gen Aufgaben innerhalb der Gemeinden
gewachsen sind.

(Bestellen Sie den Jahresbericht 1969 des
Schweizerischen Gemeinnützigen Frauen-
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Vereins, Quellenstrasse 9, 8200 Schaffhau-
sen. Daraus wird ersichtlich, dass ca. 230
Sektionen ihre Aufgaben in regionalen Ge-
bieten erfüllen.)

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für
den Hausdienst

1. Welche sozialen Werke unterhält Ihr
Verband?

Hauswirtschaftliche Ausbildung
— Die Haushaltlehre als wichtige Grund-

läge für soziale und pflegerische Berufe
(siehe Berufsstatistik im Jahresbericht)

— Herausgabe von Lehrverträgen, Lehr-
und Prüfungsmaterial, Informationsma-
terial

— Vertretung in der Studiengruppe für
Mädchenbildung

— Vertretung in der Schweiz. Experten-
kommission für die eidg. Reglementie-
rung der Haushaltlehre, wofür die SAG
Antrage stellte

— Aus- und Weiterbildung der Haushalt-
lehrmeisterin (Richtlinien für Lehrmei-
sterinnenkurse)

— Durchführung von Fach- und Instruk-
tionstagungen, Expertinnenkurse auf
Schweiz. Ebene

— Koordination und Information der känt.
Hausdienst- und Haushaltlehrkommis-
sionen

— Auskunftsstelle für Fragen des Haus-
dienstes, Volontariate und Normalar-
beitsverträge etc.

Hauspersonal
— Ausarbeitung eines neuen eidg. Regle-

mentes für die Berufsprüfung für Haus-
haltleiterinnen in Zusammenarbeit des
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BIGA und der Studiengruppe der SAG
— Richtlinien für Volontärinnen in frem-

den Sprachgebieten
— Antrag an das Social Commitee des

Europarates für au pair-Fragen
— Antrag für eine Altersvorsorge für das

Hauspersonal
—-Organisation von Ferienwochen und

Reisen für das Hauspersonal

2. Zu welchem Zweck werden Sie die Bun-
desspende verwenden?

Für die Realisierung der obigen Aufgaben
Unsere Einkünfte bestehen aus dem Er-
trag der Verlagsschriften (welche hinsieht-
lieh der sozialen Aufgabe sehr knapp kal-
kuliert werden müssen), den Mitgliederbei-
trägen, den Spenden einiger Gönner und
einer Bundessubvention von Fr. 6000.—
jährlich.
Diese Mittel reichen nie aus, um den Auf-
wand unserer Arbeit zu decken, so dass
wir dringend auf grössere Zuschüsse wie
die Bundesfeierspende angewiesen sind.
Ausser der Geschäftsführerin, die vollamt-
lieh arbeitet, stellen sich alle Kommis-
sionsmitglieder ehrenamtlich zur Verfü-
gung.
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für
den Hausdienst

für den Vorstand: A. Fontolliet

(Bestellen Sie den Jahresbericht 1969
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für
den Hausdienst, Limmattalstrasse 161,
8049 Zürich.)
Über die soziale Tätigkeit der andern drei
Verbände und darüber, wie sie die Bei-
träge der National-Spende zu verwenden
gedenken, würde ich hier gerne sobald
wie möglich Auskunft geben. S. R. Gessner
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